
Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 193/19
10.04.2019
öffentlich

Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 
Sitzungseröffnung; Feststellen der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Das an Lebensjahren älteste Mitglied eröffnet die konstituierende Sitzung. 
Von den gewählten Mitgliedern der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm ist Herr 
Heinrich-Hermann Behr 
Er eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.
Es wird festgestellt, ob die Einladung jedem Mitglied ordnungsgemäß zugegangen ist. 
Die schriftlichen Einladungen an die Gemeindevertretung zu den Tagungen der 
Gemeindevertretung haben spätestens 7 Tage vor der Sitzung zu erfolgen. 
Die Sitzung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder zur Sitzung 
anwesend sind. Die neue Gemeindevertretung besteht aus 9 Gemeindevertretern. Die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens 5 Mitglieder anwesend sind.

Finanzielle Auswirkungen:
- keine

Anlage/n:
- keine 

Beschlussvorschlag:
 - keine Beschlussvorlage  



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 199/19
11.04.2019
öffentlich

Ernennung und Vereidigung des Bürgermeisters

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Kühl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Nach Eröffnung der Sitzung wird der Bürgermeister von seinem Amtsvorgänger, Herrn 
Manfred von Walsleben und dessen Stellvertreter, Herr Jan-Nico Hagge ernannt.
Der Bürgermeister wird für die Dauer einer Wahlperiode der Gemeindevertretung zum 
Ehrenbeamten ernannt. 
Die Ernennung erfolgt durch die Aushändigung einer Ernennungsurkunde gem. §7 (2) LBG 
M-V. 

Er leistet den Diensteid, der da lautet:
„Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die 
Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, (so wahr mir Gott helfe).“     
 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine

Anlage/n:
- keine  

Beschlussvorschlag:
- keine 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 209/19
21.05.2019
öffentlich

Verabschiedung der ehemaligen Mitglieder der Gemeindevertretung

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Kühl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Vorberatung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Es erfolgt eine Danksagung des Bürgermeisters in Anerkennung für die langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit der ausgeschiedenen Gremienmitglieder der Gemeinde Tramm.

Ausgeschiedene ehrenamtliche Gremienmitglieder:

Frau Karin Streuer
Herr Detlef Born
Herr Maik Beresowski
Herr Manfred von Walsleben

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:

Beschlussvorschlag:
keiner 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 202/19
12.04.2019
öffentlich

Verpflichtung der Mitglieder der Gemeindevertretung

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Kühl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:

Der neue Bürgermeister, Herr Heinrich-Hermann Behr übernimmt die Leitung der Sitzung 
und verpflichtet die Gemeindevertreter/-innen durch Handschlag zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Pflichten  (§ 28 Abs. 3, Satz 4 KV M-V).

Verpflichtungsformel: 
„Sehr geehrte Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 
ich verpflichte Sie auf der Grundlage der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern, Ihr Mandat im Rahmen der Gesetze nach freier, nur dem 
Gemeindewohl verpflichtenden Überzeugung auszuüben. Ich verpflichte Sie zur 
Teilnahme an Sitzung der Gemeindevertretung, wenn Sie nicht aus wichtigem Grund 
verhindert sind. Ich verpflichte Sie zur Verschwiegenheit über die Ihnen bei Ihrer 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten jedoch nicht für Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfe." 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine 

Anlage/n:
- keine  

Beschlussvorschlag:
- kein Beschlussvorschlag 





Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 200/19
11.04.2019
öffentlich

Wahl des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Gemäß § 40 der Kommunalverfassung M-V wählt die Gemeindevertretung zwei 
Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie vertreten den Bürgermeister in seiner Abwesenheit.
Sie vertreten ihn nicht nur in seiner Funktion als Bürgermeister, sondern auch in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Gemeindevertretung. Darüber hinaus unterzeichnen sie 
gemeinsam mit dem Bürgermeister gemäß § 39 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V 
sogenannte verpflichtende Erklärungen. Hierbei handelt es sich um Erklärungen, durch die 
die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit den ein Bevollmächtigter bestellt wird 
oberhalb der Wertgrenzen, die in der Hauptsatzung bestimmt sind. Näheres kann der 
Hauptsatzung entnommen werden.
Die Wahlzeit des 1. Stellvertreters des Bürgermeisters entspricht der Wahlperiode der 
Gemeindevertretung.

Wahlgang
Die Gemeindevertretung wählt den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters aus ihrer Mitte. 
Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag eines Gemeindevertreters muss geheim 
abgestimmt werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen (absolute Mehrheit) 
aller Gemeindevertreter erhält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird über denselben 
Bewerber erneut abgestimmt. Erhält auch dann niemand die erforderliche Mehrheit, so ist 
die Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederholen, wenn nur ein Bewerber zur Wahl stand. 
Bei zwei oder mehr Bewerbern findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit 
der höchsten Stimmenzahl statt, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen (einfache 
Mehrheit) hat.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Gemäß § 27 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) i.V. m. der Entschädigungsverordnung 
M-V haben die Mitglieder der Gemeindevertretung einen Anspruch auf Entschädigung. 
Die Aufwandsentschädigung kann nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung als 
pauschalierte funktions- oder sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt werden. 



Die Gewährung von Entschädigungen ist in der Hauptsatzung der Gemeinde geregelt. 

Anlage/n:
- keine
  

Beschlussvorschlag:
- keine
 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 201/19
11.04.2019
öffentlich

Wahl des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Gemäß § 40 der Kommunalverfassung M-V wählt die Gemeindevertretung zwei 
Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie vertreten den Bürgermeister in seiner Abwesenheit.
Sie vertreten ihn nicht nur in seiner Funktion als Bürgermeister, sondern auch in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Gemeindevertretung. Darüber hinaus unterzeichnen sie 
gemeinsam mit dem Bürgermeister gemäß § 39 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V 
sogenannte verpflichtende Erklärungen. Hierbei handelt es sich um Erklärungen, durch die 
die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit den ein Bevollmächtigter bestellt wird 
oberhalb der Wertgrenzen, die in der Hauptsatzung bestimmt sind. Näheres kann der 
Hauptsatzung entnommen werden.
Die Wahlzeit des 2. Stellvertreters des Bürgermeisters entspricht der Wahlperiode der 
Gemeindevertretung.

Wahlgang
Die Gemeindevertretung wählt den zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters aus ihrer 
Mitte. Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag eines Gemeindevertreters muss 
geheim abgestimmt werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen (absolute 
Mehrheit) aller Gemeindevertreter erhält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird über 
denselben Bewerber erneut abgestimmt. Erhält auch dann niemand die erforderliche 
Mehrheit, so ist die Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederholen, wenn nur ein Bewerber 
zur Wahl stand. Bei zwei oder mehr Bewerbern findet eine Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt, bei der gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen (einfache Mehrheit) hat.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Gemäß § 27 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) i.V. m. der Entschädigungsverordnung 
M-V haben die Mitglieder der Gemeindevertretung einen Anspruch auf Entschädigung. 
Die Aufwandsentschädigung kann nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung als 
pauschalierte funktions- oder sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt werden. 



Die Gewährung von Entschädigungen ist in der Hauptsatzung der Gemeinde geregelt. 

Anlage/n:
- keine
  

Beschlussvorschlag:
- keine
 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 197/19
10.04.2019
öffentlich

Ernennung und Vereidigung des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Der erste Stellvertreter des Bürgermeisters ist für die Dauer seiner Amtszeit zum 
Ehrenbeamten zu ernennen. Die Ernennung erfolgt durch Herrn Heinrich-Hermann Behr 
und dem bisherigen 1. Stellvertretenden Bürgermeister Herrn Jan-Nico Hagge.
Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde gem. §7 (2) LBG M-
V. Anschließend leistet er den Diensteid.

„Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die 
Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der 
Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen, (so wahr mir Gott helfe).“
  

Finanzielle Auswirkungen:
- keine
 

Anlage/n:
- keine
  

Beschlussvorschlag:
- keine
 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 198/19
10.04.2019
öffentlich

Ernennung und Vereidigung des zweiten Stellvertreters des 
Bürgermeisters

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung)

Sachverhaltsdarstellung:
Der zweite Stellvertreter des Bürgermeisters ist für die Dauer seiner Amtszeit zum 
Ehrenbeamten zu ernennen.
Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde gem. §7 (2) LBG M-
V. Anschließend leistet er den Diensteid.

„Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die 
Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der 
Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen, (so wahr mir Gott helfe).“
  

Finanzielle Auswirkungen:
- keine
 

Anlage/n:
- keine
  

Beschlussvorschlag:
- keine
 





Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 208/19
24.04.2019
öffentlich

Wahl der Mitglieder des Hauptausschusses

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Herr Cordes

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Gemäß § 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Tramm ist ein Hauptausschuss zu bilden. Dieser 
setzt sich aus dem Bürgermeister und 4 Gemeindevertretern zusammen. 
Dem Hauptausschuss sind die Aufgaben des Finanzausschusses übertragen. 
Zu den Aufgabengebieten des Hauptausschusses gehören:

– Personal und Organisationsfragen
– Finanz- und Haushaltswesen
– Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses werden nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt. Es werden keine Stellvertreter der Ausschussmitglieder gewählt.
Gemäß § 9 der Geschäftsordnung ist das d‘Hondtsche Höchstzahlverfahren anzuwenden.
Die Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften können Wahlvorschlagslisten mit bis zu 4 
Gemeindevertretern erstellen. 
Wahlgang
Die Gemeindevertretung kann sich auf eine einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen 
verständigen. Kommt eine solche Verständigung nicht zustande, wird über konkurrierende 
Wahlvorschlagslisten abgestimmt. Wahlvorschlagslisten können nur durch Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften eingereicht werden.
Über die Wahlvorschlagslisten wird durch Handzeichen, auf Antrag eines Gemeindevertreters 
geheim abgestimmt. Der Bürgermeister hat seine Stimme offen abzugeben. Nach Ermittlung 
des Wahlergebnisses werden die Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge 
insgesamt entfallen, der Reihe nach durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt. Die Ergebnisse dieser 
Divisionen, die sogenannten Höchstzahlen, bestimmen die Sitzverteilung, indem ihnen die zu 
vergebenden Sitze nach ihrer Rangfolge zugeordnet werden.
Das Mandat des Bürgermeisters ist auf den Wahlvorschlag anzurechnen, für den er gestimmt 
hat.

Beispiel:
Angenommen, es sind drei Gemeindevertreter zu wählen. Ferner angenommen, die 
Gemeindevertretung besteht aus den Fraktionen A, B und C. Die Liste der Fraktion A erreicht 



6 Stimmen, die Liste der Fraktion B 4 Stimmen und die Liste der Fraktion C 1 Stimme. Die 
Ermittlung der Höchstzahlen ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Teiler Fraktion A Fraktion B Fraktion C
Stimmen Höchst-

zahl
Stimmen Höchst-

zahl
Stimmen Höchst-

zahl
1 6 1 4 2 1 9
2 3 3 2 4 0,5
3 2 4 1,33 7 0,33
4 1,5 6 1 9 0,25
5 1,2 8 0,8 0,2
6 1 9 0,66 0,16

Angenommen, der Bürgermeister hat für die Liste der Fraktion B gestimmt. Dann erhält er 
die Höchstzahl 2. Die Fraktion A erhält für die Höchstzahlen 1 und 3 zwei Sitze Für die 
Besetzung des vierten Sitzes ist zwischen den Fraktionen A und B das Los zu ziehen. 
 
  

Finanzielle Auswirkungen:
Ausschussmitglieder erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
30 €. 
 

Anlage/n:
 keine 

Beschlussvorschlag:
 keiner 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 207/19
24.04.2019
öffentlich

Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt, 
Bau/Verkehr, Ordnung/Sicherheit

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Herr Cordes

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Tramm ist ein Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, Ordnung/Sicherheit zu bilden. Dieser setzt 
sich aus 5 Gemeindevertretern und 4 sachkundigen Einwohnern zusammen. Zu seinem 
Aufgabengebiet gehören die Flächennutzungsplanung, die Bauleitplanung, die 
Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und Straßenbauangelegenheiten, Umwelt- und 
Naturschutz sowie Landschaftspflege.

Die Mitglieder des Ausschusses werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 
Es werden keine Stellvertreter der Ausschussmitglieder gewählt.
Gemäß § 9 der Geschäftsordnung ist das d‘Hondtsche Höchstzahlverfahren anzuwenden.
Die Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften können Wahlvorschlagslisten mit bis zu 5 
Gemeindevertretern und 4 sachkundigen Einwohnern erstellen. Zweckmäßigerweise sollten 
die sachkundigen Einwohner an den Kopf der Liste gestellt werden.

Wahlgang
Die Gemeindevertretung kann sich auf eine einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen 
verständigen. Kommt eine solche Verständigung nicht zustande, wird über konkurrierende 
Wahlvorschlagslisten abgestimmt. Wahlvorschlagslisten können nur durch Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften eingereicht werden.
Über die Wahlvorschlagslisten wird durch Handzeichen, auf Antrag eines Gemeindevertreters 
geheim abgestimmt. Nach Ermittlung des Wahlergebnisses werden die Stimmenzahlen, die 
auf die einzelnen Wahlvorschläge insgesamt entfallen, der Reihe nach durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. 
geteilt. Die Ergebnisse dieser Divisionen, die sogenannten Höchstzahlen, bestimmen die 
Sitzverteilung, indem ihnen die zu vergebenden Sitze nach ihrer Rangfolge zugeordnet 
werden.
Bei der Sitzverteilung werden zunächst die 4 Sitze für die sachkundigen Einwohner verteilt. 
Sodann werden die nicht berücksichtigten sachkundigen Einwohner von allen Listen 
gestrichen und die 5 Sitze für die Gemeindevertreter verteilt.
 



Beispiel:
Angenommen, es sind drei Gemeindevertreter und zwei sachkundige Einwohner zu wählen. 
Ferner angenommen, die Gemeindevertretung besteht aus den Fraktionen A, B und C. Die 
Liste der Fraktion A erreicht 6 Stimmen, die Liste der Fraktion B 4 Stimmen und die Liste der 
Fraktion C 1 Stimme. Die Ermittlung der Höchstzahlen ergibt sich aus der nachfolgenden 
Tabelle:
 
Teiler Fraktion A Fraktion B Fraktion C
 Stimmen Höchst-

zahl
Stimmen Höchst-

zahl
Stimmen Höchst-

zahl
1 6 1 4 2 1 9
2 3 3 2 4 0,5  
3 2 4 1,33 7 0,33  
4 1,5 6 1 9 0,25  
5 1,2 8 0,8  0,2  
6 1 9 0,66  0,16  

Die Höchstzahlen 1 und 2 entfallen auf die sachkundigen Einwohner. Die Fraktionen A und 
B erhalten jeweils einen Sitz. Die Höchstzahlen 3 und zweimal 4 entfallen auf die 
Gemeindevertreter. Die Fraktion A erhält zwei Sitze und die Fraktion B einen Sitz.
  
  

Finanzielle Auswirkungen:
Ausschussvorsitzende erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
45 € je Sitzung.
Ausschussmitglieder erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
30 € je Sitzung
 

Anlage/n:
 keine 

Beschlussvorschlag:
 keiner 



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 210/19
31.05.2019
öffentlich

Wahl eines Vertreters in den Schulverband Sukow

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Kühl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeinden Pinnow, Sukow und die Ortsteile Göhren, Settin und Bahlenhüschen der 
Gemeinde Tramm bilden einen Schulzweckverband mit dem Namen „Schulverband 
Sukow“. Er hat seinen Sitz in Sukow. Der Schulverband ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Der Schulverband ist Schulträger im Sinne des § 
103 SchulG M-V der Grundschule Sukow. Dem Schulverband obliegt die Unterhaltung und 
Verwaltung des Schulgebäudes und der Anlagen sowie die Regelungen zur Deckung des 
Finanzbedarfes. Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der 
Schulverbandsvorsteher. 
Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsmitglieder 
oder deren Stellvertreter im Verhinderungsfall sowie je einem weiteren Mitglied gem. § 156 
Abs. 2 Satz 3 KV M-V.
Somit ist der Bürgermeister Verbandsmitglied bzw. im Verhinderungsfall die Stellvertreter.

Ein weiteres Mitglied muss durch die Gemeindevertretung für den Schulverband Sukow 
noch gewählt werden. 

Wahlen werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Gemäß § 9 Abs. 1 
der Geschäftsordnung findet das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren Anwendung. 
Fraktionen und Zählgemeinschaften können Wahlvorschlagslisten erstellen. 
Die Gemeindevertretung kann sich aber auf eine einvernehmliche Besetzung der Wahlstelle 
verständigen.  

Wahlgang
Die Gemeindevertretung kann sich auf eine einvernehmliche Besetzung der 
Wahlstellen verständigen. Kommt eine solche Verständigung nicht zustande, wird über 
konkurrierende Wahlvorschlagslisten abgestimmt. Wahlvorschlagslisten können nur durch 
Fraktionen oder Zählgemeinschaften eingereicht werden.
 
Über die Wahlvorschlagslisten wird durch Handzeichen, auf Antrag eines 
Gemeindevertreters geheim abgestimmt. Nach Ermittlung des Wahlergebnisses werden die 



Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge insgesamt entfallen, der Reihe nach 
durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt. Die Ergebnisse dieser Divisionen, die sogenannten 
Höchstzahlen, bestimmen die Sitzverteilung, indem ihnen die zu vergebenden Sitze nach 
ihrer Rangfolge zugeordnet werden.
 
Beispiel:
 
Angenommen, eine Gemeindevertretung besteht aus den Fraktionen A und B; die Liste der 
Fraktion A erreicht 5 Stimmen, die Liste der Fraktion B 4 Stimmen. Die Ermittlung der 
Höchstzahlen ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Teiler Fraktion A Fraktion B

 Stimmen Höchstzahl Stimmen Höchstzahl

1 5 1 4 2

2 2,5 3 2 4

3 1,66 5 1,33 6

Nach diesem Beispiel würde die Fraktion A das weitere Mitglied in die 
Verbandsversammlung stellen. Als Stellvertreter wäre ein Mitglied der Liste der Fraktion B 
gewählt.

 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine
 

Anlage/n:
- keine  

Beschlussvorschlag:
entfällt  



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 205/19
23.04.2019
öffentlich

Wahl der weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Schweriner Umland und deren Stellvertreter

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Herr Cordes

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeinde Tramm ist Mitglied im Zweckverband Schweriner Umland. Der 
Zweckverband Schweriner Umland hat die Aufgabe, die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung im Gebiet der Verbandsmitglieder durchzuführen und unterhält zu 
diesem Zweck die erforderlichen Anlagen. 
Gemäß § 5 der Zweckverbandssatzung besteht die Verbandsversammlung aus den 
Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden sowie weiteren Vertretern. 
Verbandsmitglieder mit über 350 Einwohnern können einen weiteren Vertreter in die 
Verbandsversammlung entsenden. Maßgebend ist die für die letzte Wahl der 
Gemeindevertretung festgestellte Einwohnerzahl.
Die Gemeinde Tramm hatte zum Stichtag 31.12.2017   931 Einwohner.
Damit gehören der Verbandsversammlung der Bürgermeister und ein weiterer Vertreter der 
Gemeinde Tramm an. 
Der Bürgermeister wird durch seine Stellvertreter im Amt vertreten. Jeder weitere Vertreter 
der Verbandsversammlung kann ebenfalls einen Stellvertreter haben.
Als weiterer Vertreter in der Verbandsversammlung bzw. als Stellvertreter ist jeder Bürger 
der Gemeinde Tramm wählbar. 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Gemäß § 9 der Geschäftsordnung ist das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren 
anzuwenden.
Die Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften können Wahlvorschlagslisten für ein weitere 
Mitglied und einen Stellvertreter erstellen

Wahlgang
Die Gemeindevertretung kann sich auf eine einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen 
verständigen. Kommt eine solche Verständigung nicht zustande, wird über konkurrierende 
Wahlvorschlagslisten abgestimmt. Wahlvorschlagslisten können nur durch Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften eingereicht werden.



Über die Wahlvorschlagslisten wird durch Handzeichen, auf Antrag eines Gemeindevertreters 
geheim abgestimmt. Nach Ermittlung des Wahlergebnisses werden die Stimmenzahlen, die 
auf die einzelnen Wahlvorschläge insgesamt entfallen, der Reihe nach durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. 
geteilt. Die Ergebnisse dieser Divisionen, die sogenannten Höchstzahlen, bestimmen die 
Sitzverteilung, indem ihnen die zu vergebenden Sitze nach ihrer Rangfolge zugeordnet 
werden.

Beispiel:

Angenommen, eine Gemeindevertretung besteht aus den Fraktionen A und B; die Liste der Fraktion 
A erreicht 5 Stimmen, die Liste der Fraktion B 4 Stimmen. Die Ermittlung der Höchstzahlen ergibt 
sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Teiler Fraktion A Fraktion B
Stimmen Höchstzahl Stimmen Höchstzahl

1 5 1 4 2
2 2,5 3 2 4
3 1,66 5 1,33 6

Nach diesem Beispiel würde die Fraktion A das weitere Mitglied in die 
Verbandsversammlung stellen. Als Stellvertreter wäre ein Mitglied der Liste der Fraktion B 
gewählt.
  
  

Finanzielle Auswirkungen:
 keine
 

Anlage/n:
 keine 

Beschlussvorschlag:
keiner  



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 206/19
23.04.2019
öffentlich

Beschluss über die Vertretung der Gemeinde im Kommunalen 
Anteilseignerverband der WEMAG

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Herr Cordes

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.06.2019

Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeinde Tramm ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG. Sie 
wird in der Verbandsversammlung gemäß § 156 KV M-V durch den Bürgermeister 
vertreten. Dieser wird im Verhinderungsfall durch seine Stellvertreter vertreten.
Gemäß § 7 der Verbandssatzung kann sich das Verbandsmitglied auch durch den jeweiligen 
Fachamtsleiter vertreten lassen. Diese Regelung verfolgt die Zielstellung, dass mit der 
Anwesenheit des Fachamtsleiters grundsätzlich alle Gemeinden eines Amtes vertreten sind. 
Somit werden auch qualifizierte Mehrheiten, z.B. bei Satzungsänderungen, eher erreicht.
   

Finanzielle Auswirkungen:
keine 
 

Anlage/n:
keine  

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Amtsleiter des Amtes für Finanzen Herrn René 
Witkowski im Amt Crivitz mit der Vertretung der Gemeinde Tramm in der 
Verbandsversammlung des Kommunalen Anteilseignerverbandes  der WEMAG in der 7. 
Wahlperiode, soweit nicht der Bürgermeister selbst oder einer seiner Stellvertreter dort 
anwesend ist. 
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